
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1978/2/21 3Ob11/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.02.1978

Norm

EO §35 I

KO §61

Rechtssatz

Die "Aufzehrung" eines Exekutionstitels durch die Scha6ung eines neuen Titels berührt den Anspruch nicht. Es wird

lediglich der alte Exekutionstitel unwirksam. Die Oppositionsklage ist somit kein geeigneter Rechtsbehelf zur

Bekämpfung einer Exekution bloß mit der Begründung, daß der der Exekution zugrundeliegende Titel unwirksam

geworden sei.
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